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Status freier Mit arbeiter – Genug ist genug Katrin Volkmar



Vielen Praxisinhabern und freien Mitarbeitern bereitet die aktuelle Verwaltungspraxis der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV) zur Scheinselbstständigkeit große Sorgen. Obwohl nach wie vor die gesetzliche Möglichkeit freier Mitarbeit besteht, bescheidet die DRV den Großteil an Status feststellungsverfahren negativ. Eine solche Handlungsweise, die für Praxisinhaber und freie Mitarbeiter eine immense finanzielle Belastung bedeutet, darf sich die Branche nicht länger interventionslos anse hen. Der IFK hat daher ein offizielles Schreiben an das Direktorium der DRV verfasst, das wir hier für Sie abgedruckt haben: Sehr geehrte Frau Präsidentin Roßbach, sehr geehrte Damen und Herren,



n Abrechnungspraxis



als Bundesverband vertreten wir im gesamten Bundesgebiet die Interessen selbstständiger Physiotherapeuten, die in eigener Praxis selbstständig tätig sind oder aber als selbstständige freie Mitarbeiter für Praxen und andere Einrichtungen arbeiten.



Das in jedem Verfahren seitens der Rentenversicherung vorgetragene (Haupt-)Argument der unterstellten „Scheinselbstständigkeit“ ist, dass Physiotherapeuten, die als freie Mitarbeiter Patienten im Auftrag von Praxen behandeln, schon alleine deshalb nicht selbstständig sein kön nen, weil sie nicht selbst mit den gesetzlichen Krankenkassen abrech nen.



Seit einigen Jahren schon – insbesondere seit dem Beschluss des LSG Bayern vom 13.02.2014 – und vermehrt in letzter Zeit – vor nehmlich seit dem Urteil des BSG vom 24.03.2016 (Az. B 12 KR 20/14 R) – müssen wir leider feststellen, dass eine sehr große Anzahl an Praxen damit konfrontiert wird, dass im Rahmen von Betriebsprüfungen oder aber aus Anlass von beantragten Statusfest stellungsverfahren die Tätigkeit von Physiotherapeuten als selbst ständige freie Mitarbeiter seitens der Deutschen Rentenversicherung nicht anerkannt wird. Die Prüfung der von uns begleiteten Verfahren hat ergeben, dass mittlerweile kaum noch Einzelfallprüfungen erfolgen, sondern jeder Antrag auf Statusfeststellung bzw. jede Betriebsprüfung pauschal mit Musterschreiben entschieden wird, ohne dass der vorgetragene Sachverhalt Berücksichtigung findet. Die Begründung der Renten versicherung, den Status von Physiotherapeuten als selbstständige Mitarbeiter nicht anzuerkennen geht so weit, dass nach unserem Eindruck faktisch die Möglichkeit, als selbstständiger Physiotherapeut für andere Praxen und Einrichtungen zu arbeiten, abgeschafft wor den ist. Nachfolgend möchten wir näher auf die für uns nicht nachvollzieh baren Gründe eingehen, die die Rentenversicherung für die zahl reichen Ablehnungsbescheide der Statusfeststellungsverfahren immer wieder anführt:



Uns ist völlig unverständlich, wie es zu dieser Schlussfolgerung kom men kann. Zum einen besteht zwischen den freien Mitarbeitern und den gesetzlichen Krankenkassen gerade kein Vertragsverhältnis, das gegenseitige Rechte und Pflichten begründen könnte, zum anderen existiert keine gesetzliche Grundlage, weder im SGB V noch in anderen Rechtsvorschriften, die eine unmittelbare Abrechnungsmöglichkeit zwi schen den gesetzlichen Krankenkassen und den freien Mitarbeitern schafft. Eine Kassenzulassung und die damit verbundene Abrechnungsmöglichkeit ergibt sich aus § 124 SGB V. Danach können nur Leistungserbringer mit eigenen Praxisräumen zugelassen werden. Freie Mitarbeiter haben aber gerade keine eigenen Praxisräume, weil Sie nicht als kassenzugelassene Praxisinhaber tätig werden wollen, sondern sie beabsichtigen, im Auftrag für kassenzugelassene Praxen tätig zu werden. Deshalb haben auch die gesetzlichen Krankenkassen in den gemäß § 125 SGB V zwischen ihnen und den kassenzugelas senen Leistungserbringern vereinbarten Rahmenverträgen die Möglichkeit geschaffen, gesetzlich Versicherte durch freie Mitarbeiter des Praxisinhabers versorgen zu lassen. Schließlich ergibt sich aus den Empfehlungen des GKV Spitzenverbands gemäß § 124 Abs. 4 SGB V zur einheitlichen Anwendung der Zulassungsbedingungen nach § 124 Abs. 2 SGB für Leistungserbringer von Heilmitteln, die als Dienstleistung an Versicherte abgegeben werden, dass die Tätigkeit von freien Mitarbeitern ohne eigene Kassenzulassung und Abrechnungsmöglichkeit legitim ist.



Auch der 3. Senat des BSG hat dazu für die ab 1989 geltende Rechtslage bereits entschieden, dass diese Bestimmungen sowie die weiteren Regelungen des Leistungserbringerrechts des SGB  V (§§ 125 ff SGB V) einer Heilmittelabgabe durch freie Mitarbeiter des zugelassenen Leistungserbringers nicht entgegenstehen würden. Ebenso führte erst kürzlich der 12. Senat des BSG in seinem Urteil vom 24.03.2016 unter Bezugnahme auf die gefestigte Rechtsprechung an, dass die Regelungen der §§ 124, 125 SGB V ausschließlich das Verhältnis zwischen Krankenkasse und (zugel assenem) Leistungserbringer beträfen. Unter Beachtung dieser höchstrichterlichen Rechtsprechung ver bietet es sich daher sogar, eine „Scheinselbstständigkeit“ von selbstständigen Physiotherapeuten – hauptsächlich gestützt auf die Zulassungsbedingungen im System der GKV – anzunehmen.



n Kapitaleinsatz und Unternehmerrisiko Des Weiteren verlangt die Rentenversicherung stets einen Kapital einsatz sowie ein Unternehmerrisiko, wobei diese geforderten Kriterien zu sehr an den Anforderungen für gewerbliche Betriebe gemessen werden. Soweit bei der Beurteilung eines Unternehmerrisikos auf den Einsatz eigenen Kapitals bzw. eigener Betriebsmittel abgestellt wird, ist dies keine notwendige Voraussetzung für eine selbststän dige Tätigkeit. Dies gilt schon deshalb, weil anderenfalls geistige oder andere betriebsmittelarme Tätigkeiten nie selbstständig ausgeübt werden können (vgl. BSG, Urteil vom 30. Oktober 2013 AZ: B 12 R 3/12 R; Urteil des Senats vom 27. Februar 2015 AZ: L  4  R 3943/13; Urteil des Senats vom 24. April 2015 AZ: L 4 R 1787/14).“
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Die Sozialgerichte weisen zu Recht darauf hin, dass die Rentenversicherung zu sehr einer Sichtweise verhaftet ist, die lediglich gewerblichen Unternehmern mit erheblichem Betriebsmittelbedarf die Möglichkeit einer selbstständigen Tätigkeit zubilligt. Auch nach Ansicht der sozialgerichtlichen Rechtsprechung soll dies weder der gesetzlichen Regelung des § 7 Abs. 1 SGB IV noch der Vielfalt des wirtschaftlichen Lebens gerecht werden (vgl. zur selbstständigen Tätigkeit eines Piloten ohne eigenes Flugzeug BSG, Urteil vom 28. Mai 2008 AZ: B 12 KR 13/07 R).



n Tätigkeitsort Alle Ablehnungsbescheide führen als Grund für die Annahme eines abhän gigen Beschäftigungsverhältnisses an, dass die Therapeuten ihren Tätig keitsort nicht frei wählen können und dieser Umstand gegen eine selbststän dige Tätigkeit spreche.
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geblichem Gewicht sei. Die Rentenversicherung vertritt die Auffassung, dass es auch einem abhängig beschäftigten Therapeuten in der Regel freistehe, Aufträge insbesondere unter Berücksichtigung der in der Branche üblichen Teilzeitbeschäftigung, zu übernehmen oder abzulehnen. Diese Auffassung irritiert doch sehr, weil die Entscheidungsbefugnis, Tätigkeiten auszuführen oder nicht, einem abhängig Beschäftigten doch gerade nicht obliegt. Ganz im Gegenteil: Es handelt sich hierbei um die Kardinalpflicht eines abhängig Beschäftigten aus dem Arbeitsvertrag, nämlich die Erbringung der vertraglich geschuldeten Leistung. Diese steht nicht zur Disposition eines Arbeitnehmers. Wird ein abhängig beschäftigter Therapeut seitens des Praxisinhabers ange wiesen, einen bestimmten Patienten zu behandeln, ist er hierzu ver pflichtet und kann nicht entscheiden, ob er die Behandlung überneh men will.



Hierbei wird nicht berücksichtigt, um was für eine Art Tätigkeit es sich handelt. Der Ort der Therapiemaßnahme wird nicht durch den zugelassenen Praxisinhaber – dem Auftraggeber – bestimmt, sondern von dem Arzt, der die kassenärztliche Heilmittelverordnung ausstellt. Der Arzt wiederum ist an §  11 der Heilmittel-Richtlinie gebunden. Der Arzt darf nur dann einen Hausbesuch verordnen, wenn der Kassenpatient aus medizinischen Gründen nicht in der Lage ist, die Praxis aufzusuchen. Wird kein Haus besuch verordnet, muss (!) der Kassenpatient in den zugelassenen Praxis räumen behandelt werden. Auch der Praxisinhaber als Auftraggeber ist an die kassenärztliche Heilmittelverordnung gebunden und kann nicht ent scheiden, wo er Kassenpatienten behandelt. Das SG Karlsruhe (Urteil vom 24.01.2013, AZ: S 17 R 1382/12) nimmt in seiner Entscheidung auf die ständige Rechtsprechung des Bundessozial gerichts Bezug; nach Meinung des BSG kann eine abhängige Beschäftigung nicht damit begründet werden, dass der freie Mitarbeiter Patienten in den Praxisräumen des Praxisinhabers behandelt, die festgelegten Sprechstunden einhält, die in der Praxis vorhandenen Geräte benutzt und sich des vorhan denen Hilfspersonals bedient. So auch die aktuelle Rechtsprechung des BSG vom 24.03.2016. In einem Verfahren vor dem Sozialgericht Berlin (Urteil vom 26.02.2014, AZ: S 208 KR 2118/12) war es für den Richter nicht entscheidungserheb lich, dass der freie Mitarbeiter – ein Anästhesist – hinsichtlich der Arbeitszeit und des Arbeitsortes an die Vorgaben des Krankenhauses gebunden war. Schließlich verwundert es doch sehr, dass selbst in Verfahren, in denen die freien Mitarbeiter ausschließlich (!) Hausbesuche durchführen, die Renten versicherung – wie es scheint routiniert – den Ablehnungsbescheid damit begründet, dass der Therapeut in den Praxisräumen des Auftraggebers tätig sei, daher bezüglich des Ortes weisungsgebunden und somit in die Organisationsstruktur des Auftraggebers eingebunden sei.



n Weisungsgebundenheit In zahlreichen uns vorliegenden Verfahren wird argumentiert, dass die Möglichkeit, Aufträge anzunehmen oder abzulehnen, für die Beurteilung, ob ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis vorliege oder nicht, nicht von maß



Im Übrigen: Eine in der Heilmittelbranche vorherrschende und daher „übliche“ Teilzeitbeschäftigung ist uns nicht bekannt. So ist auch folgende, sich immer wiederholende Auffassung der Ren tenversicherung schwer in Einklang mit der aktuellen Rechtslage und Rechtsprechung zu bringen: (…) „Der Therapeut entscheidet „ob“ es zu einem Vertragsabschluss kommt. Im Rahmen des Statusfeststellungsverfahrens wird hingegen erst eine Tätigkeit beurteilt, „wenn“ ein Vertrag zustande gekommen ist. Mithin ist die Möglichkeit der Ablehnung eines Auftrags für die sozialversiche rungsrechtliche Beurteilung irrelevant. Eine Ablehnung von angebote nen Aufträgen ist im gleichen Maße möglich, wie ein Arbeitnehmer die Möglichkeit hat, einen ihm angebotenen Arbeitsplatz abzulehnen. Bei Annahme des Angebots/Arbeitsplatzes besteht hier eine abhängige Beschäftigung.“ (…)
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Aufgrund der unüberschaubaren Masse an Verfahren, die mit scheinbar standardisierten Begründungen negativ beschieden werden, müssen wir aber den Eindruck gewinnen, dass die Berufsgruppe der Physiotherapeuten generell als abhängig Beschäftigte qualifiziert werden soll. Die Konsequenz dieser Verfahrensweise bezüglich der Status feststellung ist dramatisch spürbar: Aufgrund des sich seit Jahren verschärfenden Fachkräftemangels in der Heilmittelbranche be reitet es Praxisinhabern ohnehin schon seit längerer Zeit große Schwierigkeiten, die Patienten in dem notwendigen Umfang zu versorgen. Viele Physiotherapeuten ziehen es vor, als freie Mitarbeiter ihren Beruf auszuüben, um flexibel, weisungsfrei und insbesondere auch um gleichzeitig für mehrere Praxen arbeiten zu können. Angesichts der mittlerweile kaum zu erreichenden Anerkennung als freier Mitarbeiter durch die Deutsche Renten versicherung Bund, schrecken die Praxisinhaber davor zurück, auch weiterhin freie Mitarbeiter zu beauftragen und gehen oft sogar noch einen Schritt weiter, indem die bislang bestehenden Vertragsverhältnisse mit freien Mitarbeitern gelöst werden. Somit verschärft sich die Situation des Fachkräftemangels noch einmal um ein Vielfaches. Die Folge wird mittelfristig sein, dass kassenzugelassene Praxisinhaber keine ausreichende Personal kapazität haben, die es ermöglicht, gesetzlich Versicherte auf grund kassenärztlicher Heilmittelverordnungen in dem geforder ten Umfang zu behandeln. Das vom Gesetzgeber im SGB V nor mierte System des unbedingten Anspruchs auf die notwendige therapeutische Behandlung kann ohne eine ausreichende Anzahl an Physiotherapeuten nicht garantiert werden, sodass dann in letzter Konsequenz auch die gesetzlichen Krankenkassen nicht in der Lage sein werden, den ihnen obliegenden Versorgungs- und Sicherstellungsauftrag zu erfüllen.



An dieser Stelle wird der Vertragsabschluss vom Vertragsinhalt nicht ausreichend abgegrenzt, sodass es hier zu unvermeidbaren Rechts irrtümern der Sachbearbeiter der Rentenversicherung kommt. Es wird nicht unterschieden zwischen dem Dienstvertrag als Dauer schuld verhältnis und dem einzelnen Behandlungsauftrag. Es kann aber nicht sein, dass ein Rechtsirrtum dazu führt, dass über einen Zeitraum von mehreren Jahren eine hohe Anzahl von Statusfeststellungsverfahren, betreffend eine bestimmte Berufsgruppe, in fast jedem Fall negativ beschieden wird.



Wir bitten Sie daher dringend, sich aus der Führungsebene der DRV diesem Thema anzunehmen und mit Ihrer Fachebene eine rechtlich sowie sachlich nachvollziehbare Linie abzustimmen.



n Unser Anliegen



Freundliche Grüße



Einer Stellungnahme gehen wir gespannt entgegen. Ideal und zielführend wäre außerdem, wenn wir im Rahmen eines persönlichen Treffens in Ihrem Hause die konkrete Problematik erörtern könnten.



Mit diesem Schreiben beabsichtigen wir selbstverständlich nicht, Einzelfallentscheidungen zu erörtern; diese Vorgehensweise wäre recht lich nicht möglich und entspricht auch nicht unserer Intention. Unser Anliegen ist, eine nachvollziehbare auf rechtlich fundierter Grundlage basierende Verfahrensweise zu erarbeiten, um selbststän dige Physiotherapeuten, sowohl auf Auftraggeber- als auch auf Auftrag nehmerseite in sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht kompetent bera ten zu können.



anzeige



32



5-Stufen-Erfolgsmodell: HUR Konzepte steigern Praxisgewinn Die Sozialgesetzgebung und die Kostenträger haben mit dem §20 verschiedene Möglichkeiten geschaﬀen, um den Leistungserbringern Zusatzeinnahmen zu ermöglichen und gleichzeig die alternde Bevölkerung zu mehr Gesundheitsvorsorge zu ermugen. Das Unternehmen HUR bietet jetzt ein erfolgversprechendes 5-Stufen-Modell mit dem Sie in eine aussichtsreiche Zukun einsteigen und von der demographischen Entwicklung, in Verbindung mit Ihren physiotherapeuschen Möglichkeiten, proﬁeren können. Bei entsprechend geschulter Vorgehensweise kann der Physiotherapeut bereits mit der Heilmielposion Krankengymnask am Gerät (KGG) interessante Umsätze erwirtschaen. Darauf auauend bietet HUR die erste Erweiterungsmöglichkeit: Das neue, nach §20 SGB V zerﬁzierte „Prävenves Rückentraining“. Hierbei handelt es sich um eine frei wählbare Prävenonsleistung, die von den Krankenkassen teilweise, oder komple bezuschusst wird. Ziel dieser Primärprävenon ist, die betroﬀenen Paenten über eine Art Anschubﬁnanzierung in ein gesundheitsförderndes Verhalten zu lenken. Auch hier kann der Physiotherapeut das fertige HUR-Konzept sofort bei sich umsetzen. Alle folgenden Module sind hauptsächlich Leistungen, die der Paent ohne Unterstützung von Krankenkassen möglichst lebenslang in Anspruch nehmen soll. Diese Leistungen bauen entweder auf unserem Prävenonsangebot nach §20 auf oder werden nach Abarbeitung von Rezepten direkt vom Physiotherapeuten angeboten. Hierzu zählt die klassische Mitgliedscha zum weniger betreuten Training mit dem HUR-Trainingszirkel, spezielle Test- und Trainingsangebote zur Sturzprävenon und nachhalges Körpergewichtsmanagement. Lernen Sie die durchdachten HUR-Konzepte auf der Messe in einem persönlichen Beratungsgespräch kennen.



Ute Repschläger Vorsitzende des Vorstands 



Dr. Björn Pfadenhauer stellv. Geschäftsführer



Hier erleben Sie auch die neuesten Weiterentwicklungen von HUR. Ein Besuch lohnt sich: FIBO Halle 7 / Stand D 05, Therapie Leipzig Halle 1 / Stand C 11



Beratungstermin auf der Messe vereinbaren: 07441/860179-0 oder [email protected] Weitere Informaonen: www.hur-deutschland.de
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Deutsche Welle Freier Mitarbeiter Vertrieb Afrika 
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